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 Veröffentlicht am 17.12.2009

Index

L82005 Bauordnung Salzburg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauPolG Slbg 1997 §18;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wird die Straßenbezeichnung geändert, hat dies zur Folge, dass eine entsprechend geänderte Tafel anzubringen ist,

wobei auch dieser Fall dem § 18 Slbg BauPolG 1997 zu subsumieren ist. Ein subjektiv-ö>entliches Recht der

Beschwerdeführerin (Miteigentümerin des betro>enen Objektes), dass die Orientierungsnummer nicht geändert

werde, bzw., dass die Bezeichnung der VerkehrsCäche, die in der Orientierungsnummertafel aufzuscheinen hat, nicht

geändert werde, ist aus § 18 Slbg BauPolG 1997 nicht ableitbar.Wird die Straßenbezeichnung geändert, hat dies zur

Folge, dass eine entsprechend geänderte Tafel anzubringen ist, wobei auch dieser Fall dem Paragraph 18, Slbg

BauPolG 1997 zu subsumieren ist. Ein subjektiv-ö>entliches Recht der Beschwerdeführerin (Miteigentümerin des

betro>enen Objektes), dass die Orientierungsnummer nicht geändert werde, bzw., dass die Bezeichnung der

VerkehrsCäche, die in der Orientierungsnummertafel aufzuscheinen hat, nicht geändert werde, ist aus Paragraph 18,

Slbg BauPolG 1997 nicht ableitbar.
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